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Düsseldorf, 03.03.2026

SPD-Fraktion 

in der Bezirksvertretung 9

 

 

 

An die

Bezirksbürgermeisterin

des Stadtbezirkes 9

Frau Schwanke

 

 

 

Anfrage

zur Sitzung der Bezirksvertretung 9 am 13.03.2026

 

 

Betrifft:

Verkehrssicherheit der Umlaufschranken im Stadtbezirk 9                                  

- Anfrage von Herrn Dr. Wolter; SPD

Anfrage:

1. Besteht die Möglichkeit, die Umlaufschranke neben der Max-Born-Straße 42 

derart zu modifizieren, so dass auch Lastenfahrräder oder Dreiräder für 

mobilitätseingeschränkte Personen diese Umlaufschranke passieren können?  

 

2. Warum ist diese Umlaufschranke nicht rot-weiß-gestreift, obwohl nach 

§43 (1) StVO solche Verkehrseinrichtungen rot-weiß-gestreift sein sollen?

 

3. Wie viele der im Stadtbezirk 9 überprüften Verkehrseinrichtungen 

entsprachen nicht den Vorgaben nach §43 und §45 StVO?

 

Begründung:

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW hat nach

einem tödlichen Radunfall im ostwestfälischen Halle im März 2023 die 

Kommunen in einem Erlass vom 17.01.2024 aus Sicherheitsgründen 

aufgefordert, Poller und Umlaufschranken auf Radwegen zu überprüfen. Dieser 

Erlass wurde auf der Internetseite des Ministeriums nochmals am 06.03.2024 

veröffentlicht („Mehr Sicherheit auf Radwegen“). 

Wichtig bei der Begutachtung ist, dass eine „Gefahrenstelle nicht durch eine 

andere Gefahr ersetzt wird“. So berichtete die „WDR Lokalzeit“ am 16.03.2024, 

dass im ostwestfälischen Halle nach dem Entfernen der Verkehrseinrichtungen 

Autofahrer den zuvor abgesperrten Fuß- und Radweg wieder als Abkürzung 

genutzt haben. 

Bei unbedingt erforderlichen Sperrmaßnahmen sollten Alternativen wie 

„Verkehrszeichen, Markierungen oder sonstige bauliche Maßnahmen“ geprüft 

werden, damit Verkehrsteilnehmer nicht unnötig gefährdet werden. 
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